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Hinweis zum Einsatz von Nachunternehmern 

 
   
Wenn der Einsatz von Nachunternehmerleistungen geplant ist, muss das Formblatt 
235 vollständig ausgefüllt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Zuordnung 
der Nachunternehmerleistungen zu den LV-Positionen eindeutig und 
interpretationsfrei ist.  
 
Sollte das Angebot im Rahmen der Angebotsauswertung in die engere Wahl 
gelangen, erfolgt dann eine gesonderte Aufforderung, zu jeden der im Formblatt 235 
genannten Nachunternehmerleistungen ein Formblatt 236 vom jeweiligen 
Nachunternehmer ausfüllen und unterzeichnen zu lassen und diese zu übermitteln. 
 
Jeder der im Formblatt 236 genannten Nachunternehmer muss die Eigenerklärung 
zur Eignung Formblatt 124 ausfüllen (Formblatt ist selbstständig in der erforderlichen 
Anzahl zu vervielfältigen) und unterzeichnen oder den Nachweis der Präqualifizierung 
liefern. 
 
Fehlt für einen der genannten Nachunternehmer einer der geforderten Nachweise, so 
ist das Angebot unvollständig. 
 
Die im Formblatt 221 oder 222 einzutragenden Nachunternehmerleistungen müssen 
mit dem in den Formblättern 235 und 236 angegebenen Nachunternehmereinsatz ein 
schlüssiges Bild ergeben. 
 
Bei einem geplanten Nachunternehmereinsatz ist in Formblatt 213 
(Angebotsschreiben) Nr. 7 die entsprechende Erklärung abzugeben. 
 
 


